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1. Ihr Vertragskonto 

Ihr Vertragskonto ist Ihnen eindeutig zugewiesen. Bitte 

geben Sie die Nummer bei Rückfragen, Zahlungen und 

Änderungsmeldungen immer an. 

2. Ihr persönlicher Ansprechpartner 

ist gerne für Sie da. Sie erreichen unseren 

Kundenservice montags bis donnerstags von 8.00 bis 

12.30 Uhr, freitags bis 14.00 Uhr. Im Kundenportal unter 

www.esb.de/kundenportal finden Sie rund um die Uhr 

alle Informationen zu Ihren Verträgen und können auf 

zahlreiche Services zugreifen. 

3. Ihre Verbrauchskosten für den 

Abrechnungszeitraum 

Ihre Verbrauchskosten setzen sich aus der 

Verbrauchsmenge in kWh x Strompreis/kWh + 

Grundpreis zusammen. Eine detaillierte Aufstellung 

finden Sie auf Seite 2 der Rechnung. 

4. Vorläufiger Entlastungsbetrag Preisbremse 

Seit Januar 2023 werden Stromkunden durch die 

Energiepreisbremsen entlastet. Ihr Entlastungsbetrag 

errechnet sich folgendermaßen: Für 80 % Ihres im 

September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs 

(Entlastungskontingent) wird der Arbeitspreis bei dem 

Referenzpreis von 40 Cent je kWh (brutto) gedeckelt. 

Die Differenz zwischen Ihrem vertraglichen Arbeitspreis 

und dem Referenzpreis wird mit Ihrem 

Entlastungskontingent multipliziert. Diesen Betrag 

ziehen wir gleichmäßig von den Abschlagszahlungen ab. 

5. Ihre geleisteten Abschlagszahlungen 

Ihre geleisteten Abschlagszahlungen im aufgeführten 

Abrechnungszeitraum werden von den 

Verbrauchskosten abgezogen. Eine detaillierte 

Aufstellung finden Sie auf Seite 3 der Rechnung. 

6. Endgültiger Entlastungsbetrag Preisbremse 

Ihren vorläufigen Entlastungsbetrag aus der Preisbremse haben wir zum 1. März 2023 ermittelt. Gab es nach diesem Stichtag 

Änderungen – wie z.B. Preisanpassungen – haben wir das bei Ihrem endgültigen Entlastungsbetrag berücksichtigt. Bitte beachten Sie, 

dass es zwischen vorläufigem und endgültigem Entlastungsbetrag auch zu Rundungsdifferenzen kommen kann. 

7. Rechnungsbetrag / Guthaben 

Die Differenz zwischen Ihren Verbrauchskosten und den geleisteten Vorauszahlungen sowie den Entlastungszahlungen ergibt den 

Rechnungsbetrag. Forderungen werden von Ihrem Konto abgebucht, Guthaben werden erstattet. 

8. Kontoverbindung und Fälligkeit 

Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Kontoverbindung. Sollten Sie nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen: Bitte überweisen Sie 

den Rechnungsbetrag zum Fälligkeitstermin bzw. teilen Sie uns für die Rückerstattung von Guthaben Ihre Kontonummer mit. 

9. Ihr neuer Abschlag mit Preisbremse 

Ihre neue Abschlagshöhe ergibt sich aus dem Jahresverbrauch, Ihren aktuellen Konditionen und bis einschließlich Dezember 2023 der 

Entlastung durch die Strompreisbremse. Die Abbuchungen erfolgen jeweils rückwirkend für den vorausgegangenen Monat. 

10. Ihr neuer Abschlag ohne Preisbremse 

Ab Januar 2024 entfällt der Entlastungsbetrag aus der Strompreisbremse. Dadurch ändert sich Ihre Abschlagshöhe. Wenn Sie uns ein 

SEPA-Mandat erteilt haben, passen wir den Abschlag automatisch an. Falls Sie Ihre Abschläge selbst überweisen, bitten wir Sie darum, 

die Zahlung zum Stichtag umzustellen. 
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1. Ablesezeitraum 

Eine zeitliche Abgrenzung Ihres Ablesezeitraums wird 

bei Preis- bzw. Tarifänderungen und bei Ablesungen 

vorgenommen. 

2. Ableseart 

Die Kennzeichen für die Ableseart bedeuten: 1 = 

Zählerstand geschätzt / 2 = Zähler gewechselt / 3 = 

Zählerstand maschinell gewichtet / 4 = Ablesung durch 

EVU / 5 = Zählerstand vom Kunden abgelesen / 6 = 

Ersatzwert 

3. Zählerstand 

Anfangs-/Endzählerstand für Ihren Ablesezeitraum 

sowie die Differenz werden wie auf dem Zähler in kWh 

dargestellt. 

4. Menge in kWh 

Ist die Grundlage für die Ermittlung des 

Rechnungsbetrages. 

5. Preisgruppe 

Die Abrechnung erfolgt nach dem vereinbarten Tarif. Die 

Preisgruppe ergibt sich aus dem Jahresverbrauch in 

kWh. 

6. Preis/Einheit 

Der Arbeitspreis wird für jeden Zeitraum in Euro/kWh 

ausgewiesen. Ändert der zuständige Netzbetreiber die 

Höhe der Netznutzungsentgelte, so kann sich dies auf 

den Arbeitspreis auswirken. 

7. Kosten 

Aus der Summe der Teilkosten und der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer ergibt sich die Verbrauchssumme 

(Summe entspricht Seite 1). 
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1. Abschlagszahlungen 

Hier erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über Ihre 

geleisteten Abschlagszahlungen je Monat im 

Abrechnungszeitraum. 

2. Gutschrift Ihres Entlastungsbetrags aus der 

Preisbremse 

Den Entlastungsbetrag für die Monate Januar bis März 

haben wir Ihnen rückwirkend gutgeschrieben. Seit der 

Abschlagszahlung für April erhalten Sie den einfachen 

Entlastungsbetrag je Monat. 
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1. Referenzpreis Strompreisbremse 

Ihr Stromarbeitspreis wird für 80 % Ihres 

prognostizierten Jahresverbrauchs 

(Entlastungskontingent) bei 40 Cent je kWh (brutto) 

gedeckelt. 

2. Entlastungskontingent 

Ihr Entlastungskontingent entspricht 80 % des im 

September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs. 

3. Differenzbetrag 

ist die Differenz zwischen Ihrem vertraglichen 

Arbeitspreis und dem Referenzpreis. 

4. Entlastungsbetrag 

Ihr individueller Entlastungsbetrag ergibt sich, indem der 

Differenzbetrag mit Ihrem Entlastungskontingent 

multipliziert wird. 

5. Berücksichtigte Höchstgrenze 

Der Entlastungsbetrag darf nach den gesetzlichen 

Regelungen 150.000 € monatlich nicht übersteigen. Die 

Höchstgrenze ist vor allem für große Gewerbekunden 

relevant. 

6. Ihre Kosten 

Die Gesetze zu den Energiepreisbremsen regeln auch 

verschiedene Informationspflichten für uns als 

Energieversorger. Darunter fällt auch die Darstellung 

Ihres Rechnungsbetrags mit den reinen 

Verbrauchskosten (Bruttoarbeitspreis x Verbrauch, ohne 

sonstige Preisbestandteile) gegenüber Ihren 

Vorauszahlungen und dem Entlastungsbetrag.  Ihre 

Rechnungssumme finden Sie in der gewohnten 

Darstellung auf Seite 2 Ihrer Rechnung. 

Weitere Informationen und interessante Erklärvideos zu 

den Energiepreisbremsen finden Sie unter: 

www.esb.de/entlastungspaket  

http://www.esb.de/entlastungspaket
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1. Informationen gemäß Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) 

Seit 2012 sind wir gesetzlich verpflichtet, nachfolgende 

Informationen auf den Rechnungen aufzuführen.  
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